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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. Es wird 
keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Die Vorprüfung des Einzelfalls erfolgte auf Grundlage des Ge-
samtkonzepts (Planstand 18.03.2016) der beiden Bebauungs-
pläne mit Grünordnung Nr. 1930c und Nr. 1930d, das auch 
Grundlage der Öffentlichkeitsbeteiligung ist.

Man hat sich dabei mit folgenden verschiedenen Punkten aus 
der Anlage 2 des BauGB näher befasst:
– Naturschutz, Arten- und Biotopschutz
– Ortsbild
– Lärmschutz
– Klima und Windkomfort
– Denkmalschutz.

Im Ergebnis dieser Prüfung kann daher von einer Umweltprü-
fung abgesehen werden. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:
–  Eine Vielzahl der Erfordernisse/Kriterien – sofern Auswirkun-

gen vorliegen – können als nicht erheblich eingestuft werden.
–  Sofern die Erheblichkeit bei Auswirkungen festgestellt wurde, 

besteht die Möglichkeit, diesen mit entsprechenden Vermei-
dungs- und Verminderungsmaßnahmen, z.B. durch entspre-
chende Festsetzungen, entgegenzuwirken.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den allge-
meinen Zielen und Zwecken sowie wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten kann, werden vom 1. Juni 2016 mit 
15. Juni 2016 an folgenden städtischen Dienststellen zur Ein-
sicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungs-
raum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, 
auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit Freitag von 6.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Süd, Implerstraße 9 (Montag, 
Mittwoch, Freitag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag  
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr),

3.  bei der Stadtbibliothek Fürstenried, Forstenrieder Allee 61 
(Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und Mittwoch von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr).

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im Inter-
net unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Äußerungen zur Planung können während dieser Frist bei den 
oben genannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. 
Diese werden überprüft und fließen dann in das weitere Bau-
leitplanverfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen 
wird durch den Stadtrat getroffen.

München, 13. Mai 2016 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier:  Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit  

für die Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB)

         - Beschleunigtes Verfahren -

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier:  Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit  

für die Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB)  
– Beschleunigtes Verfahren –

Stadtbezirk 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
mit Grünordnung Nr. 1930c
Siemensallee (nördlich),
Baierbrunner Straße (westlich)
(Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 1930a)

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 16.12.2015 auf  
Antrag der Vorhabenträgerin, der ISARIA Tower GmbH, für das 
vorgenannte Gebiet die Einleitung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1930c und die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschafts-
planung beschlossen. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan 
mit Grünordnung Nr. 1930a soll teilgeändert, gemäß § 173 Abs. 
3 Bundesbaugesetz (BBauG) übergeleitete einfache Bebau-
ungspläne sollen verdrängt werden. Die vom Planungsumgriff 
erfassten Straßenverkehrsflächen werden gemäß § 12 Abs. 4 
BauGB in den vorhabenbe zogenen Bebauungsplan einbezo-
gen. Dieser Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930c soll 
parallel zum Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930d (Cam-
pus Süd) auf Grundlage eines gemeinsamen Gesamtkonzepts 
aufgestellt werden.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1930c werden fol-
gende grundlegende Zielsetzungen für die Umnutzung des 
Hochhauses an der Baierbrunner Straße 54 formuliert:
Eine Gewerbebrache soll durch Erhalt und Umnutzung des be-
stehenden stadtbildprägenden Hochhauses wiederbelebt wer-
den. Dabei soll insbesondere die Fassadengestaltung den bis-
herigen architektonischen Ausdruck und Charakter des bislang 
unter Denkmalschutz stehenden Hauses aufgreifen. Außerdem 
sollen qualitätvolle Grün- und Freiflächen entstehen.
Die Voraussetzung für ein vielfältiges, langfristig sozial stabiles 
und ausgeglichenes Wohnen bei ca. 270 Wohneinheiten soll 
geschaffen werden.

Öffentliche und gewerbliche Nutzungen im Erdgeschoss und  
1. Obergeschoss sowie ein breites Spektrum an Wohnungstypen 
vom 2. Obergeschoss bis zum 21. Obergeschoss mit einer öf-
fentlich zugänglichen Gastronomieeinrichtung im Dachgeschoss 
sollen untergebracht werden.
Soweit möglich soll der wertvolle Baumbestand erhalten werden. 
Die Erschließung soll nutzungsgerecht und flächenschonend 
erfolgen.
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Stadtbezirk 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930d
Hofmannstraße (östlich), 
Baierbrunner Straße (westlich),
Siemensallee (nördlich), 
Gleisweilerstraße (östlich), 
Allmannshausener Straße (östlich),
Dönnigesstraße (südlich)
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 1930a und Nr. 155)
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. 303a)

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 16.12.2015 für das 
vorgenannte Gebiet die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit 
Grünordnung Nr. 1930d und die Änderung des Flächennutzungs-
planes mit integrierter Landschaftsplanung beschlossen. Die 
Bebauungspläne Nr. 1930a und Nr. 155 sollen teilgeändert, der 
Bebauungsplan Nr. 303a soll geändert werden. Dieser Bebau-
ungsplan mit Grünordnung Nr. 1930d soll parallel zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930c 
(Hochhaus an der Baierbrunner Straße) auf Grundlage eines 
gemeinsamen Gesamtkonzepts aufgestellt werden.

Basierend auf dem vorliegenden Wettbewerbsergebnis und 
dem weiterentwickelten Gesamtkonzept soll ein qualitätvoller 
Wohnstandort für ca. 1000 Wohneinheiten unter Einbeziehung 
der Umplanung des bestehenden Hochhauses an der Baier-
brunner Straße zu einer stadträumlichen Einheit entwickelt wer-
den. Die geplante Bebauung soll in funktionale Bauabschnitte 
strukturiert werden und mit sozialer Infrastruktur, Gemeinschaft-
seinrichtungen sowie einem Angebot an Dienstleistungs- und 
Gastronomiebetrieben versorgt werden.

Ein attraktives Wohnumfeld mit ausreichend großen und vielfäl-
tig nutzbaren privaten Freiflächen und öffentlichen Grünflächen 
soll entsprechend dem Gesamtkonzept geschaffen werden.

Die beiden Teilflächen des geschützten Landschaftsbestand-
teiles Siemenswäldchen sollen in das Grün- und Freiflächen-
system eingebunden und die Biotopfunktion gestärkt werden. 
Der wertvolle und ortsbildprägende Baumbestand insbesonde-
re südöstlich der Hofmannstraße soll ebenso wie das land-
schaftlich bzw. parkartig geprägte Ortsbild an der Siemensallee 
erhalten werden.

Das Planungsgebiet soll durchlässig für Fuß- und Radverkehr 
und mit der Umgebung vernetzt sein. Die Erschließung des Bau-
gebiets erfolgt flächenschonend über die bestehenden Straßen, 
wobei das Planungsgebiet weitgehend von Kfz-Verkehr freige-
halten werden soll. Der ruhende Verkehr wird in Tiefgaragen 
untergebracht. Die Hofmannstraße wird als Stichstraße ohne 
Anbindung an die Siemensallee beibehalten.

Im Bereich des geschützten Landschaftsbestandteils Siemens-
wäldchen soll der Schutzstatus durch Aufhebung des Baurechts 
und des Bauliniengefüges vollzogen werden.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren  
gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. Es wird keine Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Die Vorprüfung des Einzelfalls erfolgte auf Grundlage des Ge-
samtkonzepts (Planstand 18.03.2016) der beiden Bebauungs-
pläne mit Grünordnung Nr. 1930c und Nr. 1930d, das auch 
Grundlage der Öffentlichkeitsbeteiligung ist.

Man hat sich dabei mit folgenden verschiedenen Punkten aus 
der Anlage 2 des BauGB näher befasst:
– Naturschutz, Arten- und Biotopschutz
– Ortsbild
– Lärmschutz
– Klima und Windkomfort
– Denkmalschutz.

Im Ergebnis dieser Prüfung kann daher von einer Umweltprü-
fung abgesehen werden. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:
–   Eine Vielzahl der Erfordernisse/Kriterien – sofern Auswirkun-

gen vorliegen – können als nicht erheblich eingestuft werden.
–  Sofern die Erheblichkeit bei Auswirkungen festgestellt wurde, 

besteht die Möglichkeit, diesen mit entsprechenden Vermei-
dungs- und Verminderungsmaßnahmen, z.B. durch entspre-
chende Festsetzungen, entgegenzuwirken.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den allge-
meinen Zielen und Zwecken sowie wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten kann, werden vom 1. Juni 2016 mit 
15. Juni 2016 an folgenden städtischen Dienststellen zur Ein-
sicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Ausle-
gungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Ge-
bäudes, auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit Freitag 
von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Süd, Implerstraße 9 (Montag, 
Mittwoch, Freitag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donners-
tag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr),

3.  bei der Stadtbibliothek Fürstenried, Forstenrieder Allee 61 
(Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und Mittwoch von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr).

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im  
Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Äußerungen zur Planung können während dieser Frist bei den 
oben genannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. 
Diese werden überprüft und fließen dann in das weitere Bau-
leitplanverfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen 
wird durch den Stadtrat getroffen.

München, 13. Mai 2016 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
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Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln

Für das Planungsgebiet

1. Flächennutzungsplan
Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich III/26
Ratzingerplatz, Boschetsrieder Straße,
Hofmannstraße (westlich),
Gmunder Straße (beiderseits),
Aidenbachstraße (östlich)

2. Bebauungsplan
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1769a
Ratzingerplatz, Boschetsrieder Straße,
Hofmannstraße (westlich),
Gmunder Straße (beiderseits),
Aidenbachstraße (östlich)
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 245a und Nr. 410)
(Aufhebung gemäß § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz (BBauG)
übergeleiteter einfacher Bebauungspläne)

wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit vom  
6. Juni 2016 mit 6. Juli 2016 durchgeführt.

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 25.02.2016 die  
Änderung des Flächen-nutzungsplanes mit integrierter Land-
schaftsplanung für den Bereich III/26, die Aktualisierung des 
Aufstellungsbeschlusses vom 23.03.1994, letztmalig aktuali-
siert mit Beschluss vom 05.10.2011, die Aufstellung des Be-
bauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1769a, die Teiländerung 
der Bebauungspläne Nr. 245a und Nr. 410 sowie die Aufhe-
bung gemäß § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz (BBauG) überge-
leiteter einfacher Bebauungspläne beschlossen.

Der Ratzingerplatz soll neu gestaltet und als Quartierszentrum 
mit Standort für eine Grundschule und ein Gymnasium und 
weiteren Funktionen wie Dienstleistung, Einkaufen, Kultur, Sozia-
les und auch Wohnen in Obersendling entwickelt werden.

Der „Zeppelinplatz“ soll als Freifläche und, soweit möglich, 
auch für Märkte und öffentliche Veranstaltungen entwickelt 
werden.
Öffentliche Grünverbindungen sowie Freiflächen in den Bau-
gebieten sollen die Grünausstattung sichern. 

Die Park-and-Ride-Anlage soll zusammen mit dem Busbahnhof 
und gegebenfalls einer Tramhaltestelle und evtl. weiteren ergän-
zenden Nutzungen erweitert werden.

Eine Wege- und Grünverbindung ist sowohl von der Boschets-
rieder Straße Richtung Süden als auch von Westen nach Osten 
entlang des ehemaligen Industriegleises vorgesehen.
 
Im Rahmen der notwendigen Neuordnung der Verkehrsflächen 
sollen alle bestehenden und geplanten Verkehrsträger, insbe-
sondere die Tram Westtangente, berücksichtigt werden.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den allge-
meinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich unter-
scheidenden Lösungen und den voraussichtlichen Auswir kungen 
der Planung unterrichten kann, werden vom 6. Juni 2016 mit  
6. Juli 2016 an folgenden städtischen Dienststellen zur Einsicht 
bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Ausle-
gungsraum - barrierefreier Eingang an der Ostseite des Ge-
bäudes, auf Blumenstraße 28 a -), von Montag mit Freitag 
von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

2.   bei der Bezirksinspektion Süd, Implerstraße 9 (Montag, 
Mittwoch, Freitag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Don-
nerstag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr),

3.  bei der Stadtbibliothek Fürstenried, Forstenrieder Allee 61 
(Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und Mittwoch von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr).

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im  
Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Auskünfte und Einzelerörterungen zum Bebauungsplan erhalten 
Sie unter der Telefonnummer 2 33-2 20 96, Blumenstraße 28 b 
(Hochhaus), Zimmer Nr. 331 während der Dienstzeit Montag 
mit Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Termine außerhalb die-
ses Zeitraumes können telefonisch vereinbart werden.

Grundsätzliche Aussagen zum Flächennutzungsplan erhalten 
Sie unter der Telefonnummer 2 33-2 28 30, Blumenstraße 31 
(Eingang Angertorstraße 2), Zimmer Nr. 323.

Eine öffentliche Erörterung über die allgemeinen Ziele und  
Zwecke der Planung findet während der Unterrichtungsfrist 

am Donnerstag, 16. Juni 2016 um 19.00 Uhr
im Bürgersaal Fürstenried Ost, Züricher Straße 35 

statt.

Die interessierten Bürgerinnen und Bürger werden hierzu einge-
laden.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

München, 18. Mai 2016 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gem. 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Arndtstr. 2
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Sektion VI, Flurnr. 11406, 
Stadtbezirk 2
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 12.05.2016, Aktenzeichen: 602-1.2-2015-
28974-21 wurde die Baugenehmigung für das oben genannte 
Vorhaben unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/
Befreiungen erteilt.

Die Nachbarn FN 11405, FN 11384 und FN 11383 haben den 
Baueingabeplan nicht unterschrieben. Auch die Eigentümer der 
Grundstücke auf der gegenüberliegenden Staßenseite der 
Arndtstraße FN 11412, FN 11408 und FN 11095/13  haben den 
Baueingabeplan nicht unterschrieben. Den Nachbarn, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommissi-
on, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
2 33-2 15 46.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung hat nach § 212 a Baugesetzbuch (BauGB) keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung) kann beim vor-
genannten Bayerischen Verwaltungsgericht München schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts gestellt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.“ 

München, 18. Mai 2016 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Ausschreibung und Auswahl von Trägerschaften für bezu-
schusste soziale Einrichtungen:    
 
Garmischer Straße
Hermann-Weinhauser-Straße (Baumkirchner Straße)

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die Trägerschaft 
für städtische Bauten an freigemeinnützige und sonstige Träger 
zum Betrieb von anerkannten und genehmigten öffentlichen 
Kindertageseinrichtungen, zu übertragen:

Garmischer Straße
Sendling-Westpark (7)
Kooperationseinrichtung (HfK) 
24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 50 Plätze 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
integriert in einem Wohnbaugebiet
Fertigstellung geplant August 2017

Hermann-Weinhauser-Straße 
Berg-am-Laim (14)
Kooperationseinrichtung (HfK) 
24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren, 50 Plätze 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und  
25 Hortplätze
freistehend
Fertigstellung geplant Juli 2017
Photovoltaik: ja

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Die Abteilung KITA im Referat für Bildung und Sport behält sich 
deshalb vor, für die Erstbelegung von neu überlassenen städti-
schen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der Altersstruktur 
und Platzvergabe zu machen.
Die Abteilung KITA kann fordern, dass Kindergartenplätze in 
neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung vorrangig 
mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder pro Kinder-
gartengruppe) werden und, dass sobald eines dieser Kinder 
das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch gewonnene Platz bis 
zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag zugelassenen Grup-
penstärke mit Kindern der Altersgruppe der 3-6jährigen gemäß 
Satzung unverzüglich nach belegt wird. Hortplätze in neuen 
Einrichtungen können im Rahmen der Erstbelegung vorrangig 
mit Kindern im Jahr vor der Einschulung belegt werden.
Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst alle 
Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertageseinrichtun-
gen. 
Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben, bei der Erstvergabe sind die dem Trä-
ger von der KITA Elternberatung bezeichneten Kinder im Krip-
pen- und Kindergartenalter aufzunehmen. Einzelne Krippen- 
oder Kindergartenkinder können auch noch im Lauf des ersten 
Jahres nach Inbetriebnahme von der KITA-Eltern- beratung zur 
Aufnahme zugewiesen werden. 
Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der Inbe-
triebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme von 
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Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die KITA-Eltern-
beratung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingungen:

–  Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Abschluss 
eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der Landeshaupt-
stadt München, Referat für Bildung und Sport, Abteilung KITA 
gestellt werden. Die Gewährung der Zuwendungen kann ab 
dem Monat der Antragstellung erfolgen, in dem die Förder-
voraussetzungen erfüllt sind. 

–  Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der jeweils 
geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link  
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Bildung-und-Sport/kommunales-bildungsmanagement/
lernen-vor-ort/muenchner-foerderformel.html über die Münch-
ner Förderformel sowie über die geltenden Beschlüsse u.s.w., 
informieren.

–  In einer Kinderkrippe findet die städtische Kinderkrippensat-
zung, in einem Haus für Kinder (Kooperationseinrichtung) und 
einem Kindergarten und/oder Hort gelten die für die Einrich-
tungsart jeweils einschlägigen Regelungen der „Kooperations-
einrichtungs- und Kindertagesstättensatzung“. Hinsichtlich 
der Entgelte sind die Regelungen in der Münchner Förderfor-
mel, Zuschussrichtlinie Punkt 6, 6.1 und 6.2 .i.V.m. den je-
weils geltenden Voraussetzungen des Faktors eallg, zu be-
achten mit der Maßgabe, dass die Höchstbeträge für die 
Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungsstufe in der jewei-
ligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß der Gebühren der 
städtischen Kindertageseinrichtungsgebührensatzung in der 
jeweils geltenden Fassung nicht überschritten werden dürfen. 
Die jeweils nach der Münchner Förderformel zulässigen Ent-
gelte errechnen sich auf der Basis dieser Obergrenze.

–  Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben der 
Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der jeweils 
geltenden Fassung, erfolgen.

–  Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

–  Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk – wenn vorhanden – vor-
nehmen. Es muss gewährleistet sein, den Bedarf, der aus der 
neuen Wohnbebauung entsteht, zu decken.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, Ihre 
Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 15.06.2016 
– es gilt das Datum des Eingangs bei der LHM – an die Landes-
hauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, Abteilung 
KITA, Koordination und Aufsicht Freie Träger, Trägerschaftsaus-
wahlverfahren, Landsberger Str. 30, 80339 München oder per 
E-Mail an tav.ft.kita.rbs@muenchen.de zu senden. Sie erhalten 
dann die Bewerbungsformulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die Be-
werbung im Trägerschaftsauswahlverfahren sind ausschließlich 
die vorgegebenen Unterlagen zu verwenden.
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der Brief-
kasten am Rathaus – Marienplatz der LHM. (Bis 24.00 h wird 
der Eingang tagesgenau abgestempelt.)

Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das Bewerbungsformular
Beide Formulare werden elektronisch ausgefüllt und anschlie-
ßend ausgedruckt. 
Das Bewerbungsformular ist zu unterschreiben. Das ausgefüllte 
Bewerbungsformular, ohne Vorblatt, sollte insgesamt nicht 
mehr als 10 DIN A 4 Seiten umfassen. 

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und der Umfang der Bewerbungsunter-
lagen wurden nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium 
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die Vor-
aussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb der 
jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII erbracht 
und die genannten Bedingungen erfüllt werden können.  
(Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum „Start zur 
stufenweisen Einführung der MFF“, vom 26.01.2011 und die 
Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der Münchner 
Förderformel“ vom 14.12.2011.) 

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 21.07.2016 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Abteilung KITA, Koordination und Aufsicht Freie Träger, 
Trägerschaftsauswahlverfahren, Landsberger Str. 30, 80339 
München, in der genannten Form in Papier und unterschrieben 
per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum des Eingangs bei 
der LHM. Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient 
der Briefkasten am Rathaus am Marienplatz der LHM. (Bis 
24.00 h wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)

Folgende Kriterien werden für die Bewertung/Gewichtung  
zugrundegelegt:
–  Pädagogik (Gewichtung Faktor 1,25)
–  Querschnittsaufgaben wie Integration, Inklusion,  

Genderthematik (Gewichtung Faktor 1,00)
–  Gesundheitsförderung (Gewichtung Faktor 0,75)
–  Sozialraumorientierung (Gewichtung Faktor 0,75)
–  Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern (Gewich-

tung Faktor 0,50)
–  Organisationsstruktur und qualitätssichernde Maßnahmen 

(Gewichtung Faktor 0,50)
–  Finanzplan (Gewichtung Faktor 0,25)
–  Darstellung zur besonderen Eignung (Gewichtung Faktor 2,5)

Für weitere Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Tel. 089 / 233-84245, Tel. 089 / 233-84242 
oder per E-Mail: tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen Ein-
richtungen – erreichen Sie die zuständigen Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner der Abteilung Zentrales Immobilienmana-
gements im Referat für Bildung und Sport, per E-Mail, unter: 
zim.rbs@muenchen.de.

München, 12. Mai 2016 Referat für Bildung und Sport 
   Koordination und Aufsicht  

freie Träger  
  RBS-KITA-FT  
  Rainer Schweppe
  Stadtschulrat

Öffentliche Ausschreibung

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 
09.04.2014 mit dem Beschluss „In Wohnungen kommen – in 
Wohnungen bleiben“ (Vorlagen-Nr. 08-14 / V 14141) die  
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Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Über-
gangsbegleitung (Nachsorge) von wohnungslosen Haus-
halten beschlossen (siehe auch im Internet unter  
www.ris-muenchen.de). 
Ziel ist die intensive sozialpädagogische Unterstützung und 
Begleitung von wohnungslosen Haushalten vor Ort in den Ein-
richtungen des Münchner Sofortunterbringungssystems. Ziel 
der sozialpädagogischen Arbeit ist eine zeitnahe Vermittlung in 
Wohnungen oder in passende Wohnformen sowie die Unter-
stützung bei der Integration in die Stadtgesellschaft. Durch die-
se intensive Betreuung und die angebundene Nachsorge, soll 
der nachhaltige Verbleib der Haushalte im Wohnraum gesichert 
werden. 

Mit o.g. Beschluss wurde entschieden, etwa 50 % der sozial-
pädagogischen Stellen in den entsprechenden Unterkünften bei 
den freien Trägern anzusiedeln. Die restlichen 50 % der Stellen 
verbleiben beim Sozialreferat/Abteilung Zentrale Wohnungs-
losigkeit. 
Durch die Vergabe der Betreuung an die freien Träger sollen  
deren Erfahrungen und Möglichkeiten im Bereich der Wohnungs-
losenhilfe genutzt werden. Dies fördert nicht nur die Vielfalt der 
sozialpädagogischen Arbeit auf dem Gebiet des Sofortunter-
bringungssystems, sondern ermöglicht es auch, das fachliche 
Know-How der Verbände einzubeziehen und bereits vorhande-
ne Synergieeffekte noch besser zu nutzen. 

Die Unterbringung der wohnungslosen Haushalte erfolgt in 
städtischen Notquartieren oder privaten Beherbergungsbetrie-
ben. Die Betriebsführung erfolgt hier entweder durch die Lan-
deshauptstadt München selbst (Notquartiere) oder durch priva-
te Betreiber (Beherbergungsbetriebe). Für das Jahr 2016 ist 
nicht nur die Vergabe der sozialpädagogischen Betreuung an 
freie Träger für Neubauobjekte vorgesehen, sondern auch die 
Aufteilung von ca. 50% der Bestandshäuser. 

Um auch in Beherbergungsbetrieben mit geringer Bettplatz-
kapazität eine intensive sozialpädagogische Betreuung sicher-
stellen zu können, werden künftig mehrere Objekte zu einem 
Verbund zusammengefasst. Dies bedeutet, dass diese Objekte 
vom selben Träger betreut werden. 
Hintergrund ist, dass bei kleineren Einrichtungen ggf. keine 
Büroräume zur Verfügung stehen und nur geringe Stellen-/Lei-
tungsanteile für das einzelne Objekt notwendig sind. Durch die 
Verbundlösung ist eine gemeinsame Leitung für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mehrerer Häuser zuständig und die sozi-
alpädagogischen Fachkräfte können  in einer Teamstruktur zu-
sammen arbeiten. 

Ausgeschrieben wird die Betreuung für das „Verbundsystem 
Schwanthalerstraße“

Der Wechsel der sozialpädagogischen Betreuung von der ZEW 
zu den freien Trägern ist zum 01.11.2016 geplant. Alle Objekte 
des Verbundes werden von privaten Betreibern geführt.

Zum Verbund Schwanthalerstraße gehören folgende zwei  
Beherbergungsbetriebe:

– Beherbergungsbetrieb in der Schwanthalerstr. 65
– Beherbergungsbetrieb in der Parkstr. 30

Schwanthalerstr. 65

Beim Paul-Heyse-Appartementhaus in der Schwanthalerstr. 65 
handelt es sich um ein Bestandsgebäude, welches sich in der 
sozialpädagogischen Betreuung durch die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der ZEW befindet. Dort sind 81 Bettplätze für Ein-
zelpersonen und Paare vorhanden. 

Für die Betreuung im Paul-Heyse-Appartementhaus ist folgender 
Personalbedarf notwendig: 

 0,22 VZÄ Leitung
 1,72 VZÄ Sozialpädagogik
 0,19 VZÄ Verwaltungskraft
 Praktikanten/Ehrenamtliche 

Parkstr. 30
Auch beim Beherbergungsbetrieb „Pension Pöttinger“ in der 
Parkstr. 30  handelt es sich um ein Bestandsgebäude, welches 
bisher durch die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ZEW betreut wird. Es sind 28 Bettplätze für allein-
stehende Männer vorhanden. 

Für die Betreuung in der „Pension Pöttinger“ ist folgender Per-
sonalbedarf notwendig:

 0,07 VZÄ Leitung
 0,60 VZÄ Sozialpädagogik
 0,07 VZÄ Verwaltungskraft
 Praktikanten/Ehrenamtliche 

Aufgrund der geringen Bettplatzanzahl werden in den einzelnen 
Häusern vor Ort keine Büroräume für die sozialpädagogische 
Betreuung zur Verfügung gestellt. 
Vom ausgewählten Träger sind daher, wenn möglich, in ange-
messener Nähe zu den Objekten externe Büroräume anzumie-
ten. Da diese Mietkosten jetzt noch nicht kalkuliert werden 
können, sind diese bei einer Angebotsabgabe noch nicht zu 
berücksichtigen. Die Nutzung vorhandener Räumlichkeiten des 
Trägers in Nähe der ausgeschriebenen Objekte ist von Vorteil.

Insgesamt ergibt sich für diesen Verbund folgender Personal-
bedarf:

 0,29 VZÄ Leitung
     2,32 VZÄ Sozialpädagogik
 0,26 VZÄ Verwaltungskraft
 Praktikanten/Ehrenamtliche 

Die Landeshauptstadt München/Sozialreferat schreibt im 
Rahmen der folgenden konzeptionellen Eckpunkte die Trä-
gerschaft für den Verbund in der Schwanthalerstraße aus:

Die Beherbergungsbetriebe im Verbund Schwanthalerstraße 
dienen der zeitlich begrenzten Unterbringung akut wohnungs-
loser Einzelpersonen und Paare. Durch die konsequente Unter-
stützung der Haushalte vor Ort, vor allem durch die sozialpäda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des freien Trägers, 
soll eine zeitnahe Vermittlung in dauerhaften Wohnraum sicher 
gestellt werden. Die Aufenthaltsdauer im Beherbergungsbetrieb 
soll auf ein Minimum reduziert werden. Eine Weitervermittlung 
in passenden Anschlusswohnraum (Wohnung, zielgruppenspe-
zifische Einrichtung/Wohnform) erfolgt nach Möglichkeit inner-
halb von 6-12 Monaten nach Einzug in die Unterkunft.

In die Beherbergungsbetriebe des Verbunds werden von der 
Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit in den Sozial-
bürgerhäusern, von der Zentralen Wohnungslosenhilfe im Amt 
für Wohnen und Migration, sowie in Einzelfällen von der Bahn-
hofsmission, wohnungslose Haushalte untergebracht. 
Es handelt sich hierbei um Haushalte, bei denen Klärungsbedarf 
im Bereich „Wohnen“ und in anderen Lebensbereichen besteht 
und die akut ihre Wohnung oder sonstige Unterbringungsform 
verloren haben oder die aus privaten Notquartieren (z.B. bei 
Bekannten, Verwandten) kommen. 

In den Beherbergungsbetrieben sind aber auch Personen mit 
Fluchthintergrund untergebracht, die eine Bleibeperspektive 
haben und erstmalig in München eine Wohnung suchen. Dieser 
Personenkreis benötigt spezifische sozialpädagogische Unter-
stützung bei der Wohnungssuche und der Integration in Mün-
chen. 
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Aufgabe der sozialpädagogischen Fachkräfte vor Ort ist es, 
mit einem ganzheitlichen Ansatz gemeinsam mit den Haushal-
ten die Ursachen der bestehenden Wohnungslosigkeit zu klä-
ren sowie mit der Arbeit an der Wohnperspektive die geeignete 
Anschlusswohnform, vorrangig dauerhaftes Wohnen mit Miet-
vertrag, herauszufinden. 
Die Wohnperspektive ist bei 100 % der Haushalte erarbeitet 
und sie werden bei der Wohnungssuche im Bedarfsfall persön-
lich begleitet. Zudem beraten die sozialpädagogischen Fach-
kräfte die Haushalte durch persönliche Unterstützung bei der 
Lösung von sozialen Problemen (z. B. Schulden, psychische 
Probleme oder Suchterkrankungen). Insbesondere bei Perso-
nen mit Fluchthintergrund, soweit nötig aber auch bei anderen 
Migrantinnen und Migranten, ist Ziel der Betreuung auch die  
Integration in die Stadtgesellschaft zu unterstützen Sie motivie-
ren sie zur aktiven Mitarbeit bzw. Eigeninitiative und vermitteln 
im Bedarfsfall weiterführende geeignete und notwendige Hilfen. 
Im Rahmen der Hilfeplanung werden Nahziele und längerfristi-
ge Ziele zur Lösung der festgehaltenen Problembereiche ver-
einbart und regelmäßige Gespräche über die Zielerreichung ge-
führt. Eine Nachsorge (Übergangsbegleitung) für die in 
dauerhaftes Wohnen vermittelten Haushalte ist verbindlich defi-
niert und eingerichtet. Diese Nachsorge erfolgt aufgrund des 
neuen Betreuungskonzeptes durch die sozialpädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des freien Trägers und ist indi-
viduell auf den einzelnen Bedarfsfall abzustimmen. 

Durch den kontinuierlichen Kontakt zu den Haushalten und die 
zeitlich intensivere Arbeit vor Ort können Unterstützungsmög-
lichkeiten bzw. Hilfsdienste konsequenter installiert und die 
Haushalte schneller in adäquaten Anschlusswohnraum vermit-
telt werden. 

Von den Bewerbern sind folgende Leistungen zu erbringen:

Übergeordnete Leistungen 
– Korrespondenz mit Ämtern und Behörden
– Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
– Dokumentation
–  Jährliche Erstellung eines Leistungsberichts inklusive Jahres-

statistik
– Teilnahme an allen relevanten Gremien und Arbeitskreisen
– Öffentlichkeitsarbeit
– Gewinnung und Anleitung von bürgerschaftlich Engagierten. 

Personenbezogene Leistungen
Wichtigste Ziele der Arbeit in der Sofortunterbringung sind die 
Überwindung der akuten Wohnungslosigkeit und die Abklärung 
der weiteren Wohnperspektiven der Haushalte. Um diese Ziele 
zu erreichen, werden folgende Leistungen angeboten:

Leistungen zur Überwindung der akuten Wohnungslosig-
keit
–  Klärung der Bereitschaft zur Mitwirkung der Klientel am Hilfe-

prozess und Motivierung zur Mitarbeit an der Lösung der so-
zialen und persönlichen Probleme

–  Erstellung der Wohnbiografie bzw. Analyse der vorausgegan-
genen Mietprobleme, wie z. B. Mietschulden, unsachgemäßer 
Gebrauch der Wohnung, mangelndes Einkommen, psychi-
sche oder körperliche Erkrankung, Gründe für die aktuelle 
Einweisung in die Sofortunterbringung, etc.

–  Feststellung des Unterstützungsbedarfes für Flüchtlinge mit 
Bleibeperspektive insbesondere in Bezug auf Bildung, Ausbil-
dung und Vermittlung in Arbeit. 

–  Bei Bedarf Abklärung der psychischen und körperlichen Ge-
sundheit, ggf. Feststellung von Unterstützungsbedarf 

–  Klärung der Wünsche, der Selbsteinschätzung und der Ziele 
der Haushalte bezüglich ihrer Wohnperspektive sowie die 
Überprüfung auf deren Eignung

–  Erarbeitung der Wohnperspektive
–  Prüfung und ggf. Feststellung der Mietfähigkeit
–  Information der Haushalte über mögliche und realistische 

Wohnformen, insbesondere über Voraussetzungen und Ver-
pflichtungen, die sich aus einem privatrechtlichen Mietvertrag 
ergeben

–  Gemeinsame Erarbeitung eines Ziel- und Maßnahmeplans 
(ZMP), der auf die zukünftige Wohnform der Familien und auf 
die dauerhafte Lösung der Wohnungsprobleme abzielt. Dies 
beinhaltet auch Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integrati-
on. Über die sozialpädagogische Beratung und Unterstützung 
werden die Haushalte befähigt, neue Verhaltensmuster einzu-
üben, um so langfristig ein erfolgreiches Mietverhältnis einge-
hen zu können sowie sich in der Stadtgesellschaft zu integ-
rieren. 

–  Vereinbarung von kurz- und langfristigen Zielen zur Lösung 
der in der sozialpädagogischen Beratung festgehaltenen Pro-
bleme im Bereich Wohnen und bei psycho-sozialen Problem-
lagen. Hier werden verbindliche Ziele vereinbart und ein kon-
kreter Zeitplan für die Realisierung und die Überprüfung 
festgelegt. Dies geschieht unter Einbeziehung der persönli-
chen Ressourcen der Klientel und durch Stärkung der Eigen-
verantwortung und aktiven Mitwirkung bei der Lösung der 
persönlichen und sozialen Probleme.

–  Personen mit Fluchthintergrund, die dauerhaft in München  
leben, brauchen neben der Wohnperspektive auch Unterstüt-
zung bei der Integration in die Stadtgesellschaft. Dies um-
fasst u.a. die Bereiche  Ausbildung und Arbeit sowie die 
kulturelle Integration. Eine Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden Fachstellen, z. B. dem Integrationsberatungszent-
rum muss erfolgen. 

–  Regelmäßige Gespräche mit den Haushalten zur Überprüfung 
der einzelnen Schritte, die im ZMP festgelegt sind. Inhalte 
sind vor allem die Bereiche, die dem nachhaltigen Aufbau 
und der Sicherung der sozialen und wirtschaftlichen Lebens-
grundlage dienen, wie z. B. Verbesserung der wirtschaftlichen 
und beruflichen Situation, körperliche und psychische Gesun-
dung, Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten und Fertig-
keiten etc. Durch die gemeinsame Erarbeitung, Planung und 
Durchführung der Hilfeschritte werden die Familienmitglieder 
motiviert, am Prozess aktiv mitzuwirken. Der Hilfeplan wird 
entsprechend der Veränderungen, die sich durch die erreich-
ten Ziele ergeben, fortgeschrieben und so der aktuellen Situ-
ation der Familien angepasst.

–  Feststellung des Bedarfs an Unterstützung zur nachhaltigen 
Sicherung des zukünftigen Mietverhältnisses bzw. der geeig-
neten Unterbringung zur Vermeidung erneuter Wohnungs-
losigkeit, wie Sicherung der Mietzahlungen, Vermittlung an 
Schuldnerberatung, Beantragung von Sozialleistungen, Ver-
mittlung in Suchtberatung, zu sozialpsychiatrischen Diensten, 
Institutsambulanz und Fachärzten/innen.

–  Bei Vorliegen der Mietfähigkeit erfolgt schnellst möglichste 
Vermittlung in eigenen Wohnraum. Vorrangig sollten dies 
Wohnungen mit privatrechtlichem Mietvertrag sein. Bei Be-
darf erfolgt das Angebot der Übergangsbegleitung (Nachsor-
ge) im Rahmen dieser Maßnahme.

–  Sollte weiterer Unterstützungsbedarf im eigenen Wohnraum 
gegeben sein, der die Kapazitäten der Übergangsbegleitung 
(Nachsorge) im Rahmen dieser Maßnahme übersteigt, so ist 
der Haushalt rechtzeitig an städtische oder verbandliche 
Dienste (z.B. unterstütztes Wohnen) anzubinden. 

–  Sollte der Haushalt weiteren Betreuungsbedarf haben und 
sollte eine Mietfähigkeit nicht oder aktuell nicht gegeben sein, 
erfolgt nach Möglichkeit die Vermittlung in Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe oder sonstige unterstützte Wohnformen 
wie Betreutes Wohnen etc.

Methoden und Arbeitsweisen
–  Einzelfallhilfe: Beratung, Vermittlung, Begleitung (auch mit Eh-

renamtlichen): lebens- und alltagsnahe, intensive und klien-
tenzentrierte Beratung. Die Hilfe gestaltet sich in einem 
gemein samen, prozesshaften Vorgehen.

–  Gruppenarbeit: Vermittlung lebenspraktischer Fähig- und Fer-
tigkeiten, freizeitpädagogische Maßnahmen, Erleben von 
Hausgemeinschaft.
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–  Empowerment und ressourcenorientierte Netzwerkarbeit: Die 
Hilfe für die Bewohner orientiert sich an deren Selbsthilfe-
kompetenzen. Vorhandene Ressourcen werden aufgedeckt 
und die Hilfesuchenden dazu befähigt, sich selbständig Hilfe-
quellen und Netzwerke zu erschließen.

–  Aufsuchende Arbeit innerhalb der Einrichtung in Form von 
Besuchen in den Appartements

–  Fallkonferenzen: Eine ganzheitliche Herangehensweise und 
gemeinsame Verantwortung aller beteiligten Fachkräfte so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der Sofortunterbringung ist 
notwendig, um eine dauerhafte Perspektive zu entwickeln.

Nachsorge in Form einer Übergangsbegleitung
Zur nachhaltigen Sicherung des neu bezogenen Wohnraums 
wird ein verbindliches Angebot der Übergangsbegleitung für 
die Haushalte eingerichtet. Dieses orientiert sich am „Konzept 
zur Nachsorge nach Auszug aus dem Sofortunterbringungssys-
tem“ des Sozialreferates. Hier werden beispielhaft die verschie-
denen Tätigkeitsfelder der Übergangsbegleitung beschrieben. 
Diese sind individuell auf den einzelnen Bedarfsfall abzustimmen. 

Gemäß dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates 
vom 09.04.2014 begleitet der Sozialdienst, der den Haushalt im 
Sofortunterbringungssystem betreut hat, diesen nach Auszug 
in eine geeignete Wohnung auch weiterhin. Beim Einschalten 
anderer Dienste (z.B. Angebote des Unterstützten Wohnens der 
freien Träger oder Intensivbetreuung Wohnen des Sozialrefe-
rats) erfolgt verbindlich eine Übergabe. Der Ziel- und Maßnah-
meplan ist mit den Haushalten fortzuschreiben. Die Übergangs-
begleitung ist auf einen Zeitraum von maximal sechs Monaten 
begrenzt. Nach ca. drei bis vier Monaten wird eine Einschät-
zung getroffen, ob der Haushalt sich voraussichtlich selbst-
ständig weiter in der neuen Umgebung integrieren wird und ob 
die Unterstützung fristgerecht abgeschlossen werden kann. 
Andernfalls ist rechtzeitig die Übergabe an einen geeigneten 
Fachdienst einzuleiten. 

Kapazität
Für die Neuausrichtung des Betreuungskonzepts wohnungslo-
ser Haushalte wurde ein Stellenschlüssel von 1:30 Haushalte 
festgelegt. Dieser gilt für die Betreuung der Haushalte vor Ort 
im Sofortunterbringungssystem. Zusätzlich werden ohne Zu-
schaltung weiterer Personalkapazitäten Haushalte betreut, die 
aus dem Unterbringungssystem in eine eigene Wohnung zie-
hen, bis eine Übergabe an einen anderen Fachdienst erfolgt ist 
oder bis der Fall abgeschlossen ist, weil kein Hilfebedarf mehr 
besteht.

Zielgruppe
Das Angebot der Übergangsbegleitung richtet sich an ehemals 
wohnungslose Haushalte die aus dem Unterbringungssystem 
kommen und nun in eine eigene Wohnung ziehen und die wei-
teren Betreuungsbedarf aufweisen um selbstständig im eigenen 
Wohnraum zurechtzukommen. 

Ziel der Hilfe
Ziel der Hilfe ist, dass der Haushalt sein Mietverhältnis dauer-
haft behält. Bei Bedarf nutzt der Haushalt Angebote und Maß-
nahmen ambulanter und stationärer Einrichtungen und Dienste. 
Der Haushalt integriert sich in das Stadtviertel und beteiligt sich 
am sozialen Leben. 

Standards der Übergangsbegleitung
Die Gestaltung und die Intensität der Begleitung richten sich 
nach dem individuellen Bedarf der Haushalte. Bei Notwendig-
keit und Bedarf (und grundsätzlicher Annahme der Übergangs-
begleitung) werden Beratungsgespräche vor Ort, in der Wohnung 
der Klient/-innen geführt. Nach Möglichkeit sollte mindestens 
ein Beratungsgespräch in der neuen Wohnung des/der Klient/
innen geführt werden. Sollte die Übergangsbegleitung nicht 
ausreichend sein, wird schnellstmöglich die Vermittlung an einen 
Fachdienst mit intensiveren Betreuungsmöglichkeiten vermittelt.

Die Teilnahme am Angebot der Übergangsbegleitung erfolgt 
auf freiwilliger Basis. Wenn sich ein Haushalt gegen diese 
Nachsorgemaßnahme entscheidet, wird die Betreuung durch 
die Fachkraft beendet und auf die Unterstützungsmöglichkeit 
im SBH hingewiesen. Meldet sich der Haushalt von sich aus 
nach dem Auszug bei der sozialpädagogischen Fachkraft aus 
der ehemaligen Unterbringung mit der Bitte um Übergangs-
begleitung, so soll er diese innerhalb der ersten zwei Monate 
ab Auszug auch dann erhalten, wenn er sie zunächst abgelehnt 
hat. 
Hat sich der Haushalt für die Übergangsbegleitung entschie-
den, werden gemeinsam der Unterstützungsbedarf ermittelt, 
vorhandene Ressourcen ermittelt und notwendige Maßnahmen 
eingeleitet. 

Nach drei Monaten ist zu prüfen, wie sich der Haushalt in der 
neuen Umgebung integriert hat und ob die Unterstützung frist-
gerecht nach längstens sechs Monaten abgeschlossen werden 
kann. Andernfalls ist rechtzeitig die Übergabe an einen geeig-
neten Fachdienst einzuleiten.

Nach spätestens sechs Monaten wird mit dem Haushalt ein 
Abschlussgespräch geführt. In diesem werden die anfangs ver-
einbarten Ziele überprüft, der Grad der Erreichung festgestellt 
und ggf. weiterer Unterstützungsbedarf benannt. Gibt es in Be-
zug auf die Themenkomplexe „Wohnen“ und „Erhalt des Wohn-
raums“ keine Ziele mehr zu erreichen, werden der Ziel- und 
Maßnahmeplan sowie die Übergangsbegleitung beendet. Bei 
Beratungsbedarf in einem anderen Themenkomplex erfolgt  
sofort eine Übergabe an den entsprechenden Dienst (z.B. BSA  
im SBH). Das Ergebnis wird im Ziel- und Maßnahmeplan fest-
gehalten. 

Zieht der Haushalt aus der Unterbringung in eine Einrichtung 
der freien Träger oder eine KomProB-Wohnung, gibt es kein 
Angebot der Übergangsbegleitung, es erfolgt lediglich eine 
Übergabe an den nachfolgenden Sozialdienst. Bei KomProB-
Wohnungen ist dies der Sozialpädagogische Fachdienst Inte-
grationsunterstützung Wohnen (SIW). 

Bei der Übergabe des Falls an einen anderen Dienst werden 
die relevanten Teile des Ziel- und Maßnahmeplans übergeben. 
Diese Übergabe erfolgt unter Berücksichtigung des Datenschut-
zes transparent für den Haushalt und im Idealfall in Anwesen-
heit des Haushalts. 

Mit Beendigung der Übergangsbegleitung wird der Ziel- und 
Maßnahmeplan beendet. Eine Verlängerung der Übergangs-
begleitung über sechs Monate hinaus ist nicht vorgesehen. 

Unterstützungsbereiche
Wichtige Bereiche, in denen die Haushalte bei Bedarf unter-
stützt werden sollen, sind u.a.:
–  Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus einem privatrecht-

lichen Mietvertrag ergeben (Regelmäßige Mietzahlungen,  
Einhaltung der Hausordnung…) 

–  Integration im Stadtviertel
–  Existenzsicherung
–  Alltagsbewältigung

Aufnahmebedingungen
Voraussetzung für den Beginn der Übergangsbegleitung ist, 
dass der Haushalt einen Mietvertrag über eine eigene Wohnung 
abgeschlossen hat und in die Wohnung eingezogen ist. 

Aufnahmeverfahren
An Anfang der Übergangsbegleitung bzw. vor dem geplanten 
Auszug steht idealerweise gemeinsam mit dem Haushalt die 
Feststellung und Bestimmung des Betreuungsbedarfs. Inhalte 
und Bedingungen der Maßnahme werden dem Haushalt ver-
deutlicht. Gegebenenfalls erfolgt die Herausarbeitung von Am-
bivalenzen und die Motivation des/der Betreuten, das Unter-
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stützungsangebot anzunehmen. Die Entscheidungsfindung 
erfolgt möglichst gemeinsam mit allen an der Maßnahme betei-
ligten Haushaltsmitgliedern. Über die Maßnahme der Über-
gangsbegleitung wird eine Vereinbarung geschlossen. Diese 
Vereinbarung ist Teil des ZMP. 

Ziel- und Maßnahmeplan
Die Übergangsbegleitung wird jedem Haushalt wenigstens 
zweimal in einem persönlichen Gespräch angeboten.
Hat sich der Haushalt für die Übergangsbegleitung entschie-
den, wird in weiteren Gesprächen zwischen den Mitgliedern 
des Haushalts und der/dem Mitarbeiter/in des Übergangsbeglei-
tungsdienstes der Unterstützungsbedarf konkretisiert, vorhan-
dene Ressourcen ermittelt und der Ziel- und Maßnahmeplan  
fortgeschrieben. Es werden gemeinsam verbindliche Ziele und 
Maßnahmen im Hinblick auf den Erhalt es Wohnraums vereinbart. 

Ist bei Beendigung der Übergangsbegleitung durch den freien 
Träger bekannt, dass ein Fall der Erwachsenengefährdung vor-
liegt, so erfolgt eine entsprechende Übergabe und Meldung 
des Falls an die zuständige BSA. 

Kooperationen
Der Übergangsbegleitungsdienst kooperiert mit den sozialen 
Einrichtungen, Leistungsträgern und Diensten, die spezielle  
Hilfen für den Einzelfall erbringen. Darüber hinaus besteht eine 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialbürgerhaus sowie 
sonstigen Beratungsstellen. 

Die Mitarbeiter/innen des Übergangsbegleitungsdienstes fun-
gieren als Ansprechpersonen für die Vermieter – insbesondere 
für die städtischen Wohnbaugesellschaften – bei auftretenden 
Schwierigkeiten während der ersten sechs Monate des Miet-
verhältnisses. 

Menschen mit Migrationshintergrund werden bei Bedarf an  
Migrationsdienste vermittelt.

Betreute mit psychischen Auffälligkeiten oder Erkrankungen 
werden gezielt Hilfen durch Dienste der psychosozialen und 
psychiatrischen Versorgung vermittelt. 

Bei Zielgruppen mit weiteren spezifischen Unterstützungs-
bedarfen sind geeignete Fachdienste hinzuzuziehen. 

Qualitativ-fachliche Anforderungen
–  Enge, vernetzte Zusammenarbeit und Abstimmung mit der 

Zentralen Wohnungslosenhilfe des Amtes für Wohnen und 
Migration und weitere Angebote der Wohnungslosenhilfe in 
freier Trägerschaft (im Hinblick auf die Vermittlung in geeigne-
te weiterführende Wohnformen, Gewährung von gesetzlichen 
Leistungen, etc.)

–  Methodische Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf die 
Entwicklung und Herstellung von Mitwirkung der wohnungs-
losen Haushalte und die Erarbeitung der Wohnperspektive

–  Kenntnisse über das differenzierte Hilfesystem der Münchner 
Wohnungslosenhilfe, über sozialraumorientierte soziale Arbeit 
und Netzwerkarbeit; Nutzung der Ressourcen des sozialen 
Raumes

–  Schnelle Vermittlung in eine geeignete Wohnform 
–  Übernahme der Nachsorge im Wohnraum auf die Dauer von 

max. 6 Monate
–  Vernetzung im Sozialraum, Kontakte zur unmittelbaren Nach-

barschaft und Aufbau eines Netzes von ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern

–  Durchführung von Maßnahmen der externen und internen 
Qualitätssicherung (Führung von klientenbezogenen Daten, 
Erstellung eine Hilfeplans, Fallbesprechungen im Team,  
Supervisionen, Fortbildungen, usw.)

–  Einsatz von Fachpersonal, das über einschlägige Qualifikatio-
nen in der sozialpädagogischen bzw. (für den Bereich Kinder- 
und Jugendarbeit) erzieherischen Arbeit verfügt.

Rahmenbedingungen
Die Büro- und Beratungsräume müssen extern angemietet  
werden. Die Höhe der Mietkosten und Nebenkosten ist noch 
nicht bekannt und können deshalb im – dem Angebot beizu-
fügenden Kosten- und Finanzierungsplan – noch nicht berück-
sichtigt werden und müssen bei einer späteren Aktualisierung 
des Kosten- und Finanzplanes ergänzt werden. 

Für die Beschaffung der Erstausstattung (Büromöbel, PC, Tele-
fon, Ausstattung der Gruppenräume für die Kinderbetreuung) 
ist der Träger zuständig. 

Die Entscheidung über die Vergabe der Zimmer trifft das Amt 
für Wohnen und Migration. 

Die Mittelvergabe erfolgt für die ersten drei Jahre (2016, 2017 
und 2018) im Rahmen eines Bewilligungsbescheides entspre-
chend den Richtlinien der LH München über die Vergabe von 
Zuwendungen. Ab 2019 ist eine vertragliche Regelung geplant.

Kosten 
Für die Finanzierung dieser Objekte stehen folgende Beträge 
jährlich zur Verfügung:
Schwanthalerstr. 65 155.000,- €
Parkstr. 30 54.000,- €

Diese Beträge beinhalten die laufenden Zuschusskosten (Per-
sonal- und Sachkosten) im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzie-
rung. Im ersten Jahr kommen noch angemessene Investitions-
kosten für die Anschaffung der Büroausstattung hinzu. Die 
Kosten für die Anmietung der Räume kommen ebenfalls noch 
dazu, da die Höhe dieser Kosten jetzt noch nicht beziffert wer-
den kann. 
Für das Jahr 2016 ist der Zuschussbedarf entsprechend auf die 
anteiligen Monate (November und Dezember) zu berechnen. 

Auswahlverfahren
Die Bewerbungen werden von einer Bewertungskommission 
des Sozialreferates geprüft. Es wird ein Vergleich der Angebote 
vor allem nach den Bewertungskriterien Fachlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Eignung der Bewerber vorgenommen. Das 
Ergebnis des Auswahlverfahrens wird dem Stadtrat der Lan-
deshauptstadt München (Sozialausschuss) voraussichtlich am 
22.09.2016 in öffentlicher Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. 

Es werden insbesondere folgende fachliche Bewertungs-
kriterien ausschlaggebend sein: 

–  Kenntnis der örtlichen Infrastruktur und regionaler Bezug des 
Trägers: Gewünscht sind sehr gute Kenntnisse des und Ver-
netzung im Münchner Hilfesystems (Wohnungslosenhilfe, 
Psychiatrie- und Suchtkrankenhilfe, Migrationsdienste etc.). 
(Gewichtung 2-fach)

–  Darüber hinaus sind Erfahrungen in der sozialraumorientier-
ten Arbeit im Stadtviertel erforderlich. (Gewichtung 2-fach)

–  Eine entsprechende Vernetzung durch weitere Wohnungslo-
seneinrichtungen des Trägers im Münchner Innenstadtbereich 
ist von Vorteil. (Gewichtung 1-fach)

–  Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Arbeit mit wohnungs-
losen Haushalten und ihren spezifischen Problemlagen und 
Schwierigkeiten. (Gewichtung 3-fach)

–  Bedarfsgerechter Umfang und Qualität des Leistungsangebo-
tes: Der Fokus auf der schnellstmöglichen Erarbeitung der 
Wohnperspektive, der Unterstützung bei der Wohnungssuche 
bzw. die Weitervermittlung in eine geeignete Wohnform soll in 
der Bewerbung klar erkennbar sein. (Gewichtung 3-fach)

–  Kenntnisse und Erfahrungen des Trägers in der Nachsorge/
Übergangsbegleitung von wohnungslosen Haushalten sind 
von Vorteil. (Gewichtung 2-fach)

–  Aktive Kontaktaufnahme und Motivationsarbeit seitens der 
Fachkräfte bilden dabei einen wichtigen Schwerpunkt. (Ge-
wichtung 1-fach)
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Aufgrund der Unterbringung von Familien mit Fluchthintergrund, 
sind Kenntnisse und Erfahrungen des Trägers im Bereich der 
Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund von Vorteil. 
(Gewichtung 2-fach)

Darüber hinaus wird bei der Bewertung die Wirtschaftlichkeit 
des Angebotes von Bedeutung sein. Bei der Auswahl des Trä-
gers werden Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Zusammen-
hang mit dem Umfang und der Qualität des Leistungsangebo-
tes sowie die Kostentransparenz und ggf. der Einsatz von 
Eigenmitteln beurteilt und berücksichtigt. 
Bei der Auswahl des Trägers werden die fachlichen Kriterien in 
Bezug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als die sonsti-
gen Kriterien. 

Bewerbungsmodalitäten
Die Bewerbungsunterlagen können bei der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, S-III-
SW, Franziskanerstraße 8, 81669 München angefordert wer-
den. Für die Anforderung wenden Sie sich bitte an Frau Hoff-
bauer (anja.hoffbauer@muenchen.de) oder Herrn Bocklet 
(marc.bocklet@muenchen.de).
Darüber hinaus sind die Unterlagen abrufbar auf der Webseite 
der Landeshauptstadt München: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialrefe-
rat/Themen/Wir-ueber-uns/Ausschreibungen-des-Sozialrefe-
rats__.html

Die Bewerbung muss spätestens bis Montag, den 20. Juni 
2016, 12.00 Uhr bei der LH München, Sozialreferat, Amt für 
Wohnen und Migration, Zimmer 514 (Vorzimmer), Franzis-
kanerstraße 8, 81669 München schriftlich im Original im 
verschlossenen Briefumschlag eingegangen sein. Sollten 
Bewerber die Zustellung auf dem Postwege wählen, ist der 
Umschlag deutlich zu kennzeichnen mit: Bewerbung Be-
treuung Verbund Schwanthalterstr. 65 – nur zu öffnen durch 
S-III-SW 4.1. 

In der Bewerbung ist insbesondere darzulegen, dass sowohl 
die genannten Leistungsvorgaben erfüllt werden können als 
auch die Voraussetzungen vorliegen. Soweit sich nur ein Träger 
bewirbt und die Anforderungen nicht optimal erfüllt, ist es mög-
lich, das Verfahren aufzuheben und ggf. gezielt zu vergeben. 
Zur Bewerbung sind die entsprechenden Formulare zu verwen-
den. Das vorgegebene Bewerbungsraster und die Schriftgrößen 
sind einzuhalten. Insgesamt darf die Bewerbung (ohne Kosten- 
und Finanzierungsplan) 10 DIN A 4 Seiten nicht überschreiten. 
Die Nichteinhaltung der Begrenzung des Bewerbungsumfangs 
auf 10 DIN A 4 Seiten führt automatisch zum Ausschluss. 

München, 18. Mai 2016 Landeshauptstadt München 
  Sozialreferat 
  Amt für Wohnen und Migration 
  Akute Wohnungslosenhilfe
  S-III-SW 4

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG);
Förmliches Genehmigungsverfahren für die wesentliche 
Änderung der Abfallentsorgungsanlage der Thyssen Dück 
Rohstoffhandel GmbH & Co. KG, Rupert-Bodner-Str. 25, 
81245 München;

Die Thyssen Dück Rohstoffhandel GmbH & Co. KG (Thyssen 
Dück) hat gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG die immissionsschutz-

rechtliche Änderungsgenehmigung für die Errichtung einer Auf-
bereitungs- und Lagerhalle, die erstmalige Festsetzung von 
Tonnagebegrenzungen, die Neuregelung der Betriebszeiten 
und die Aktualisierung der genehmigten Einsatzstoffe und bis-
herigen Änderungen für ihre bestehende Abfallentsorgungs-
anlage auf dem Anwesen Rupert-Bodner-Str. 25 in München-
Aubing beantragt.

Für das Vorhaben war gemäß § 3c Satz 1 UVPG i.V. m. Ziffer 
8.7.1.1 der Anlage 1 zum UVPG im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen 
sind.

Diese nicht selbstständig anfechtbare Feststellung wird hiermit 
gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG öffentlich bekannt ge-
macht.

Weitere Auskünfte zu dem Vorhaben können beim Referat für 
Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28a, 80335 München, Sach-
gebiet RGU-UW22, unter der Telefonnummer (089) 2 33-4 76 82 
oder der E-Mail-Adresse abfallrecht.rgu@muenchen.de einge-
holt werden.

Amtliche Bekanntmachungen finden Sie auch im Internet unter 
www.muenchen.de/bekanntmachungen“

München, 30.05.2016 Landeshauptstadt München
   Referat für Gesundheit und 

Umwelt

Vollzug der Wassergesetze
Bekanntmachung zur Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes am Hachinger Bach innerhalb der Stadtgrenzen 
der Landeshauptstadt München

Mit Veröffentlichung des vom Wasserwirtschaftsamt München 
ermittelten Überschwemmungsgebietes Hachinger Bach im 
Amtsblatt Nr. 4/2010 der Landeshauptstadt München vom  
10. Februar 2010 wurde das Überschwemmungsgebiet am  
Hachinger Bach innerhalb der Stadtgrenzen der Landeshaupt-
stadt München vorläufig gesichert (Art. 47 Abs. 1 Satz 1 des 
Bayerischen Wassergesetzes - BayWG). Die vorläufige Siche-
rung endete gem. Art. 47 Abs. 3 Satz 2 BayWG am 09. Februar 
2015. Mit der Bekanntmachung vom 30.01.2015 (Amtsblatt Nr. 
3/2015 der Landeshauptstadt München) wurde gem. Art. 47 
Abs. 3 Satz 3 BayWG die vorläufige Sicherung um zwei Jahre 
verlängert. 

Im Verordnungsverfahren zur Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes am Hachinger Bach handelt es sich ausschließ-
lich um die Darstellung und Festsetzung eines natürlichen Zu-
standes, nicht einer veränderbaren Planung. Der Ist-Zustand, 
wie er durch das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult GmbH in 
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt München ermittelt 
worden ist, wird als Überschwemmungsgebiet festgesetzt. 

Das übergeordnete Ziel der Wassergesetze ist es, mögliche 
Schäden durch Hochwasserereignisse abzuwenden. Gerade in 
dicht bebauten Gebieten kann ein mögliches Hochwasser er-
heblichen Schaden anrichten. Mit der Festsetzung des Über-
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schwemmungsgebietes – wie auch schon mit der vorläufigen 
Sicherung – gelten die Einschränkungen des § 78 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) u. a. hinsichtlich der Ausweisung von Bau-
gebieten und der Errichtung baulicher Anlagen. Eine weitere Er-
höhung der Hochwassergefahren und eine Vergrößerung des 
bestehenden Schadenspotenzials soll damit vermieden werden. 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes 
ist das 100-jährliche Hochwasser (Bemessungshochwasser – 
HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser tritt durchschnittlich 
einmal in hundert Jahren auf. Da es sich um einen statistischen 
Wert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren 
auch mehrfach auftreten. 

Nach den Bestimmungen des § 76 Abs. 4 WHG ist das Fest-
setzungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchzu-
führen. 

Der Verordnungsentwurf mit den entsprechenden Plänen des 
Überschwemmungsgebietes liegt daher vom 06.06.2016 bis 
einschließlich 05.07.2016 zur allgemeinen Einsicht beim  
Referat für Umwelt und Gesundheit, Abteilung Umweltschutz 
(UW23), Bayerstr. 28a, 80335 München, Zimmer 4030 (4. Stock) 
während folgender Sprechzeiten aus:

Montag bis Mittwoch von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bei vorheriger telefonischer Vereinbarung (Telefon 0 89/2 33-
4 75 89) kann auch außerhalb dieser Sprechzeiten Einsicht in 
die Unterlagen genommen werden.

Die Karten zum Überschwemmungsgebiet können auch unter 
folgendem Link im Internet einsehen werden: http://www.mu-
enchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-
und-Umwelt/Wasser_und_Boden/Ueberschwemmungsgebiete.
html#hachinger_bach
Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flä-
chen sind in dem Übersichtsplan (Maßstab 1:25.000) gitterförmig 
schraffiert und blau eingefasst dargestellt.

Bürgerinnen und Bürger, deren Belange durch die Festsetzung 
des Überschwemmungsgebietes berührt werden, können vom 
06.06.2016 bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
also bis einschließlich 19.07.2016, Einwendungen schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt München (Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt – UW 23, Zimmer 4030, Bayer-
straße 28 a, 80335 München) erheben. Am letzten Tag des  
Fristenlaufs steht nach Dienstschluss bis 24 Uhr der Sonder-
briefkasten im Rathaus Marienplatz 8 (neben dem Auskunfts-
schalter am Eingang Fischbrunnen) zur Verfügung. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Einwender und 
Einwenderinnen können verlangen, dass ihr Name und ihre An-
schrift geheimgehalten werden. Mit Ablauf der Einwendungs-
frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die rechtzeitig erhobenen berechtigten Einwendungen gegen 
den Verordnungsentwurf und die Stellungnahmen der Behörden 
zum Verordnungsentwurf werden am 24.08.2016 um 14.00 Uhr 
im Referat für Gesundheit und Umwelt in der Bayerstraße 28 a, 
80335 München, Raum 1009 erörtert. Die Erörterung kann auf 
bestimmte Einwendungen und Stellungnahmen beschränkt 
werden. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

Bei Ausbleiben eines/einer Beteiligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn/sie verhandelt werden. Die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellun-

gen vorzunehmen sind. Sie gilt als erfolgt, wenn seit der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
zwei Wochen verstrichen sind.

München,13. Mai 2016 Landeshauptstadt München
   Referat für Gesundheit und 

Umwelt 
  RGU-UW 23
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Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen

Böhm, Horst und Ulrike Böhm-Rößler: Betreuerentschei-
dungen im medizinischen Grenzbereich. Ärztliche Zwangs-
maßnahmen, freiheitsentziehende und lebenserhaltende 
Maßnahmen. – Regensburg: Walhalla, 2015. (Wissen für die 
Praxis) 190 S. ISBN 978-3-8029-7538-7; € 19,95.

Der Ratgeber wendet sich an Betreuer und Vorsorgebevollmäch-
tigte aber auch an Ärzte, Pflegekräfte, Verwandte und Betroffene, 
um über die rechtlichen Grundlagen von ärztlichen Zwangs-
maßnahmen, freiheitsentziehenden Maßnahmen und lebens-
erhaltenden Maßnahmen aufzuklären. Das Autorenduo skizziert 
auch mögliche strafrechtliche Folgen.
Der Ratgeber verdeutlicht die Materie mit praktischen Fallbei-
spielen. Checklisten und Musterschreiben helfen bei der prakti-
schen Umsetzung.

Bayerisches Personalvertretungsgesetz mit Wahlordnung. 
Textausgabe mit Erläuterungen zum BayPVG. Hans-Werner 
Schleicher. –  23. Aufl. – München: Rehm, 2016. XXV, 458 S. 
ISBN 978-3-8073-2550-7; € 44,99.

Das Werk beinhaltet den Text des Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes und der Wahlordnung zum BayPVG mit Erläute-
rungen. 
Die Broschüre berücksichtigt sämtliche Gesetzesänderungen, 
die bis zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten sind, die aktuelle 
Rechtsprechung und die neuesten Verwaltungserlasse. 
Leicht verständliche Beispiele insbesondere zur Berechnung 
von Fristen sowie Übersichten zu den Beteiligungsrechten stel-
len für die tägliche Personalratspraxis eine hilfreiche Ergänzung 
dar. Der Anhang enthält einschlägige Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften. 
Für die im Frühjahr 2016 stattfindenden Personalratswahlen 
steht diese aktuelle Ausgabe zur Verfügung.

Winkler, Matthias: Vorsorgeverfügungen. Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Organverfügung. –  
5. Aufl. – München: Beck, 2016. XV, 99 S. (Beck’sche Muster-
verträge) ISBN 978-3-406-69160-7; € 18,90.

Der Band aus der Reihe der Beck’schen Musterverträge bietet 
Muster zur Regelung der persönlichen Situation und der Ver-
mögensverhältnisse. Das Buch enthält Vorlagen für Patienten-
testament, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Or-
ganverfügung. Entsprechend der Konzeption der Reihe enthalten 
die Vertrags- und Formulartexte Alternativen und Varianten für 
unterschiedliche Interessenlagen. In einem eigenen Anmerkungs-
teil werden vertiefende Hinweise zu Literatur und Rechtspre-
chung gegeben. 
Mit einem Freischaltcode im Buch können die Muster in die eige-
ne Textverarbeitung heruntergeladen werden.

Handbuch Mediaagenturen. Aufgabenfelder, Geschäftsmo-
delle, Vertrags- und Wettbewerbsrecht ... Hrsg. von Johann 
Christoph Gaedertz, Michael Martinek und Stephan Ory. – 
München: Beck, 2016. XXX, 501 S. ISBN 978-3-406-64466-5; 
€ 139.– 

Mediaagenturen sind mit der Erstellung und Durchführung von 
Mediaplänen für Unternehmen der werbungstreibenden Wirt-
schaft beschäftigt. Sie organisieren die zeitlich und örtlich opti-
male Platzierung von Funk- und TV-Werbespots, von Anzeigen 
in Print-Medien oder von Werbeformaten im Internet und in den 
Social Media.
Im rechtlichen Teil des Werkes werden die Vertragsbeziehungen 
zwischen den Unternehmen der werbungstreibenden Wirtschaft 
und den Mediaagenturen erläutert. Zudem  werden die Verträge 
zwischen den Mediaagenturen und den Medien bzw. ihren Ver-
marktern dargestellt. Neben den vertragsrechtlichen Fragen 
werden kartell- und urheberrechtliche Probleme, aber auch lau-
terkeits- und steuerrechtliche Themen der Mediaagenturen ein-
bezogen.

Cloud Computing. Rechtshandbuch. Hrsg. von Georg Borges 
und Jan Geert Meents. – München: Beck, 2016. XXXIII,  
734 S. ISBN 978-3-406-64590-7; € 139.– 

Mit dem Begriff „Cloud Computing“ wird der Ansatz beschrie-
ben, Datenspeicher, Rechnerkapazitäten, Software und andere 
IT-Infrastrukturen über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. 
Der Nutzer betreibt bestimmte Teile seiner IT-Landschaft nicht 
mehr selbst, sondern mietet diese als Dienst von einem oder 
mehreren Anbietern.
In der Praxis sind damit vielfältige Rechtsfragen verbunden, die 
das Vertragsrecht, das Datenschutzrecht, die Datensicherheit, 
immaterialgüterrechtliche Fragen und Aspekte des Telekommu-
nikationsrechts, des Vergaberechts, des Strafrechts und des 
Verfahrensrechts berühren. Das Rechtshandbuch informiert 
über diese einzelnen Facetten.

Marburger, Horst: SGB II. Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de. Vorschriften und Verordnungen. Mit praxisorientierter 
Einführung. – 18., aktual. Aufl. – Regensburg: Walhalla, 2016. 
135 S. (Walhalla Rechtshilfen) ISBN 978-3-8029-7312-3; € 9,95.

Das Sozialgesetzbuch II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ 
regelt mit Wirkung ab 1.1.2005 die Ansprüche sämtlicher er-
werbsfähiger Leistungsberechtigter.
Der Band umfasst im Hauptteil den aktuellen Gesetzestext.  
Im Anschluss folgen Verordnungen, u.a. Kommunalträger-Zu-
lassungsverordnung, Kommunalträger-Eignungsfeststellungs-
verordnung, Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung, Grund-
sicherungs-Datenabgleichsverordnung. 
Die Einführung erläutert die Leistungsvoraussetzungen sowie 
die Rechte und Pflichten der Berechtigten, u.a die Sicherung 
des Lebensunterhalts, Leistungen zur Eingliederung in die  
Arbeit, anrechenbares Einkommen und Vermögen, sozialversi-
cherungsrechtliche Absicherung und berechtigte Selbsthilfe.
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Handbuch Mediation. Hrsg. von Fritjof Haft und Katharina 
von Schlieffen. – 3., vollständig neubearb. Aufl. – München: 
Beck, 2016. XXIV, 1487 S. ISBN 978-3-406-66560-8;  
€ 139.–

Die außergerichtliche Konfliktbeilegung berücksichtigt neben 
den juristischen Aspekten auch die psychische, soziale und 
ökonomische Dimension eines Konflikts und entwickelt so eine 
ganzheitliche Lösung.
Das Handbuch bietet eine umfassende Darstellung aller Berei-
che der Mediation und ist zugleich praxisorientiert. Zahlreiche 
Beispiele aus der Mediationspraxis und Formulierungshilfen  
erleichtern die Arbeit des Mediators.
Die Neuauflage berücksichtigt u.a. das Mediationsgesetz, wel-
ches wichtige Aspekte des Mediationsverfahrens regelt. In der 
Praxis längst etabliert haben sich dabei die sogenannten Güte-
richter. Diese speziell in der Mediation geschulten Richter können 
in allen Gerichtszweigen unter bestimmten Voraussetzungen 
mit einer gerichtsinternen Mediation beauftragt werden.
Das Inkrafttreten des Mediationsgesetzes hat auch zu einer weit-
gehenden Neugliederung des Handbuchs geführt. Der Band 
bietet neue Kapitel u.a. zu den Themen Online-Mediation, 
Shuttle-Mediation, Richter als Mediatoren. Das Schlusskapitel 
skizziert die Mediation in der Schweiz, in den USA und in aus-
gesuchten Ländern in Europa.

Beck'sches Prozessformularbuch. Hrsg. von Peter Mes. – 
13., neu bearb. und erw. Aufl. – München: Beck, 2016. LV, 
2839 S. ISBN 978-3-406-67976-6; € 135.–

Das Beck'sche Prozessformularbuch liefert alle in der Praxis 
gebräuchlichen Muster – soweit erforderlich mit Tatsachenvor-
trag und Begründung – zu folgenden Verfahrensarten: Zivilpro-
zess; Internationales Zivilprozessrecht; Zwangsvollstreckung, 
Anfechtungsgesetz, Insolvenzordnung; Schiedsgerichtsverfah-
ren und Mediation; Arbeitsgerichtsprozess; Verwaltungsstreit-
verfahren einschließlich außergerichtlicher Rechtsbehelfe; Ver-
fassungsbeschwerde; Finanzgerichtsprozess einschließlich 
Vorverfahren; Sozialgerichtsprozess; Rechtsschutz vor den  
Gerichten der Europäischen Union und vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte.
In jeweils eigenen Abschnitten sind zahlreiche Anträge und  
Klagen zu ausgewählten Gebieten wiedergegeben.
Das Prozessformularbuch mit seinen mehr als 800 Formular-
mustern erläutert prozess- und materiell-rechtliche Aspekte, 
Kosten- und Gebührenfragen und zeigt alternative Gestal-
tungsmöglichkeiten auf.
Die Neuauflage wurde um neue Gebiete erweitert, wie Arzthaf-
tungsrecht, Produkthaftungsrecht, Handels- und Vertriebsrecht, 
Bank- und Kapitalmarktrecht, Maklerrecht. Der Band berück-
sichtigt die einschlägigen Gesetzesänderungen. 
Alle Musterformulierungen ohne Anmerkungen können nach  
einer Registrierung mit dem Freischaltcode in die eigene Text-
verarbeitung übernommen werden.

Ausländerrecht. Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/
EU und ARB 1/80 (Auszug), Grundrechtecharta und Artikel 
16a GG, Asylgesetz. Kommentar. Hrsg. von Jan Bergmann 
und Klaus Dienelt. – 11. Aufl. – München: Beck, 2016. XLIII, 
2737 S. ISBN 978-3-406-68087-8; € 165.– 

Das deutsche und europäische Ausländerrecht bietet die Grund-
lage für den Aufenthalt von rund sieben Millionen Ausländern, 
die gegenwärtig in Deutschland leben. Hinzu kommen in jüngs-
ter Zeit zahlreiche Flüchtlinge. Dieses Rechtsgebiet ist momen-
tan sehr dynamisch.
Der eingeführte Kommentar behandelt das Aufenthaltsgesetz, 
das Freizügigkeitsgesetz/EU, den Beschluss Nr. 1/80 des Asso-
ziationsrats EWG-Türkei (ARB 1/80), die EU-Grundrechtecharta, 
Artikel 16a GG und das Asylverfahrensgesetz. 
Die Neuauflage erläutert die umfassenden Änderungen des 
Ausweisungsrechts und des Asylgesetzes u.a. durch das Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetz vom Oktober 2015. Zudem 
enthält der Band eine umfassende Darstellung des Dublin-Asyl-
systems. Ferner wird die aktuelle Beschäftigungsverordnung 
erläutert. In die Ausführungen wird ein Ausblick auf das Asyl-
paket II einbezogen, das zwischenzeitlich von der Regierung in 
Koalitionsverhandlungen beschlossen wurde.

Gellrich, Albert A. und Reinhard Klemke: Betriebliche 
Alters versorgung, Privatvorsorge, Zeitwertkonten. Mit der 
richtigen Entscheidung mehrere 10.000 € zusätzlich  
verdienen. – 1. Aufl. – Freiburg i.B.: Haufe, 2016. 216 S.  
ISBN 978-3-648-08190-7; € 19,95.

Die Möglichkeiten zur zusätzlichen Altersversorgung sind viel-
fältig: staatlich geförderte Anlagen, Betriebsrente oder privat  
finanzierte Vorsorge. 
Die Autoren betrachten ausschließlich durch den Arbeitnehmer 
eigenfinanzierte Anlageformen, sowohl mittels Direktversiche-
rungen als auch über Zeitwertkonten. Sie vermitteln die not-
wendigen Informationen zu den unterschiedlichen Vorsorgesys-
temen, zur Krankenversicherung der Rentner und zu Steuern 
im Ruhestand. Modellrechnungen verdeutlichen die Materie. 
Der Band gibt fundierte Grundlagen für eine Entscheidungshilfe 
des Arbeitnehmers zu seiner optimalen Altersvorsorge.

Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung. Kommentar. 
Hrsg. von Reinhard Richardi. – 15., neu bearb. Aufl. –  
München: Beck, 2016. XXIV, 2487 S. (Beck’sche Kommentare 
zum Arbeitsrecht ; 5) ISBN 978-3-406-68708-2; € 169.–

Der eingeführte Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
berücksichtigt die Auswirkungen einer Vielzahl von Entschei-
dungen des BAG und der Landesarbeitsgerichte und zeigt die 
Rechtsprechungsentwicklung der Mitbestimmung auf.
Schwerpunkte der Neubearbeitung sind u.a.:
Leiharbeit in der Betriebsverfassung; Mitbestimmung im tarif-
pluralen Betrieb; Mitbestimmung bei der Entgeltgestaltung 
nach dem MiLoG; Geltung der Betriebsvereinbarung bei Spal-
tung und Übergang des Betriebs, Zusammensetzung des Be-
triebsrats; Betriebsverfassungsrechtlicher Arbeitnehmerbegriff; 
Drittbetroffener Arbeitnehmereinsatz, Mitbestimmung bei der 
Compliance; Betriebliches Eingliederungsmanagement, Mit-
bestimmung beim Datenschutz; Personelle Mitbestimmung im 
gemeinsamen Betrieb, Mitbestimmung bei der Eingruppierung; 
Verfahren vor der Einigungsstelle; Kostentragungspflicht für 
Vertretung durch einen Rechtsanwalt in der ersten und zweiten 
Instanz.
Ein ausführliches Sachverzeichnis erschließt den Kommentar.
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Grundbuchordnung. Kommentar. Hrsg. von Stefan Hügel. – 
3. Aufl. – München: Beck, 2016. XVI, 1731 S.  
ISBN 978-3-406-66479-3; € 129.–

Der Band erläutert praxisorientiert die Grundbuchordnung.  
Jeder Kommentierung ist ein Überblick vorangestellt. Eingelei-
tet wird das Werk mit Ausführungen über Verfügungsbeein-
trächtigungen und Vertretungsmacht. Ferner werden in eigenen 
Kapiteln die grundbuchrechtlichen Besonderheiten aus unter-
schiedlichen Bereichen behandelt: Wohnungseigentum; Erb-
baurecht; Gesellschaftsrecht; Pfändung im Grundbuchverfah-
ren; Zwangssicherungshypothek; Insolvenzrecht, 
Besonderheiten in den neuen Bundesländern; Besonderheiten 
zu den alten Rechten.
Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche gesetzliche Neuerun-
gen, wie etwa das Gesetz zur Einführung eines Datenbankgrund-
buchs (DaBaGG), das Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs mit den Gerichten und nicht zuletzt das Aus-
führungsgesetz zur Europäischen Erbrechts-Verordnung. Ein 
neuer Sonderteil befasst sich mit der Verordnung zur Durchfüh-
rung der Grundbuchordnung (Grundbuchverfügung – GBV).
Ein differenziertes Sachverzeichnis erschließt das Werk.

Beck’sches Holding Handbuch. Rechtspraxis der verbun-
denen Unternehmen ... Hrsg. von Kai Hasselbach, Christoph 
Nawroth, Adalbert Rödding. – 2. Aufl. – München: Beck, 
2016. XXXVIII, 842 S. ISBN 978-3-406-68099-1; € 159.– 

Um eine Unternehmensholding erfolgreich zu führen, müssen 
zahlreiche Aspekte verschiedenster Rechtsgebiete beachtet 
werden, um die praxisrelevanten Fragen richtig zu lösen. 
Das Handbuch erläutert die Unternehmensholding umfassend 
in ihrer facettenreichen Rechtspraxis. Detailliert und themen-
übergreifend beschreiben die Fachleute aus ihrer umfangreichen 
Praxis der Beratung die unterschiedlichsten Aspekte verbunde-
ner Unternehmen: Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Rechnungs-
legung, Arbeitsrecht und Kartellrecht. In der Neuauflage wurde die 
Rechtsentwicklung der letzten Jahre umfassend eingearbeitet.

Immobilienrecht. Kommentar. Hrsg. v. Reiner Lemke. –  
2. Aufl. – Köln: Heymann, 2016. XLV, 1930 S.  
ISBN 978-3-452-28065-7 € 159.–

Der Abschluss und die Abwicklung von Geschäften mit Immo-
bilien berühren unterschiedlichste Rechtsgebiete. Der Kom-
mentar fasst die einschlägigen Rechtsgrundlagen in einem 
Werk zusammen. Kommentiert werden die Grundbuchordnung, 
das Erbbaurecht und das Wohnungseigentumsgesetz. Zudem 
werden die relevanten Vorschriften des BGB und des Gerichts- 
und Notarkostengesetzes erläutert. Neu in die Kommentierung 
aufgenommen wurden die für das Immobilienrecht maßgebli-
chen Verjährungsvorschriften des BGB. Eingearbeitet wurden 
die Änderungen durch das Gesetz zur Einführung eines Daten-
bankgrundbuches. Abgerundet wird der Kommentar mit syste-
matischen Darstellungen zur Besteuerung von Immobilien und 
zur Wertermittlung.
Die Neuauflage wurde in der Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Literatur auf den aktuellen Stand gebracht. Ein detailliertes 
Inhaltsverzeichnis und ein umfangreiches Register erschließen 
den Band des Expertenteams.

Praxishandbuch Architektenrecht. Hrsg. von Reinhold  
Thode, Axel Wirth und Johann Kuffer. – 2. Aufl. –  
München: Beck, 2016. X, 966 S. (C. H. Beck-Baurecht)  
ISBN 978-3-406-59169-3; € 149.– 

Das Architektenrecht ist nicht einheitlich in einem Gesetz gere-
gelt, sondern in den verschiedensten Rechtsnormen. Die zent-
ralen Themen sind die Rechte und Pflichten aus dem Architek-
ten- und Ingenieurvertrag, Werkverträge nach dem BGB. In der 
Praxis spielen Haftungs- und Vergütungsfragen die größte Rolle. 
Auch vergaberechtliche Fragestellungen gewinnen an Bedeu-
tung.
In dem Handbuch werden systematisch die wesentlichen Be-
reiche des Architektenrechts klar gegliedert dargestellt. Zahl-
reiche Muster und Beispiele erleichtern den Umgang mit dieser 
Materie.
Der Schwerpunkt der Neuauflage liegt auf der Beschreibung 
der neuen HOAI mit ihrer neuen Struktur. Vor allem durch ver-
einfachte Rechnungsmodelle soll es möglich werden, schon 
vor Baubeginn die Kosten für Architektenleistungen zu bestim-
men.
Die Honorare für „technische“ Beratungsleistungen in den  
Bereichen wie beispielsweise Schall- und Wärmeschutz oder 
Raumakustik werden frei verhandelbar.
Die Auswirkungen des neuen Forderungssicherungsgesetzes 
und des neuen Vergaberechts sind eingearbeitet

Lebensversicherung. Kommentar zu den Allgemeinen  
Bedingungen der Lebens- und der Rentenversicherung. 
Hrsg. v. Peter Präve. – München: Beck, 2016. XXIV, 752 S.  
ISBN 978-3-406-66849-4; € 169.–

Der neue Kommentar aus der gelben Reihe des Beck Verlages 
behandelt die acht unverbindlichen Musterversicherungsbedin-
gungen (AVB) des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) für die Lebensversicherung, zu der auch 
die Rentenversicherung gehört.  
Die Erläuterungen sind praxisorientiert und geben Hinweise zur 
Lösung anstehender Probleme. Eine umfassende Einleitung 
nimmt zu übergreifenden Fragen Stellung.
Die Autoren erläutern jeweils separat die Bedingungen für die:
–  Rentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung 

(ARB)
–  Rentenversicherung mit sofort beginnender Rentenzahlung 

(ARB-S)
–  fondsgebundene Rentenversicherung (ARB-F)
– klassische Riester-Rente (ARR) 
– fondsgebundene Riester-Rente (AFR)
– Basisrentenversicherung (ABR) 
– Risikolebensversicherung (ARV)
– kapitalbildende Lebensversicherung (ALB).
Aufbauend auf den Rentenversicherungsbedingungen (ARB)
werden die Abweichungen bei Klauseln in den anderen  
Ver sicherungsbedingungen behandelt und Besonderheiten 
kommentiert.

Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht. Hrsg. v. Martin 
Franzen, Inken Gallner und Hartmut Oetker. – München: 
Beck, 2016. XXXI, 2107 S. (Beck'sche Kurz-Kommentare) 
ISBN 978-3-406-67296-5; € 199.–
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Das europäische Arbeitsrecht ist für grenzüberschreitende 
Konzerne von Bedeutung und beeinflusst darüber hinaus zu-
nehmend auch das nationale Arbeitsrecht. 
Das Werk erläutert nach dem Vorbild des Erfurter Kommentars 
alle praxiswichtigen europäischen Vorschriften zum Arbeits-
recht mit ihren Bezügen zur europäischen Rechtsprechung und 
den Auswirkungen auf das nationale Recht. Der Kommentar 
gliedert sich in primäres und sekundäres Europarecht, wobei 
unmittelbar geltendes Recht vor mittelbarem kommentiert wird, 
und zwar in chronologischer Reihenfolge der Verkündung bzw. 
des In-Kraft-Tretens.
Kommentiert sind mit Stand 1. Juli 2015 alle für das europäische 
Arbeitsrecht relevanten Vorschriften aus: 
–  EUV
–  AEUV
–  Europäische Grundrechte-Charta
–  Europäische Menschenrechtskonvention
–  Europäische Sozialcharta
–  Europäische Verordnungen
–  Europäische Richtlinien

Preißer, Michael und Gül Acar: Die Unternehmergesell-
schaft. Recht, Besteuerung, Gestaltungspraxis. – Stuttgart: 
Schäffer-Poeschel, 2016. XXIII, 275 S. ISBN 978-3-7910-
3445-4; € 59,95. 

Der Band umfasst alles rund um Gründung, Bilanzierung, laufen-
de Besteuerung, Umstrukturierung und Insolvenz der „GmbH-
Light“. Die Ausführungen folgen den Lebensphasen einer Unter-
nehmergesellschaft. Es werden auch die Besonderheiten der 

Unternehmergesellschaft & Co.KG, der Freiberufler-Unterneh-
mergesellschaft und der Konzern-Unternehmergesellschaft  
behandelt. Zudem wird auf die Besteuerung der Anteilseigner 
eingegangen. Ein Rechtsvergleich mit den wichtigsten konkur-
rierenden Rechtsformen in der EU (z.B. britische Ltd. und  
französische S.A.R.L.) rundet die Darstellung ab. 
Formulierungshilfen und Checklisten unterstützen bei der prak-
tischen Umsetzung.

Familienrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis. Hrsg. v. 
Christof Münch. – 2. Aufl. – München: Beck, 2016. LXIX, 
1420 S. ISBN 978-3-406-67944-5; € 199.–

Das Werk vereinigt ein Hand- und Formularbuch in einem Band. 
Das Handbuch erläutert systematisch die rechtlichen Grund-
lagen des Familienrechts für die Notar- und Gestaltungspraxis 
und gibt konkrete Tipps sowie Formulierungsvorschläge zu 
wichtigen Vertragsklauseln. 
Der Formularteil enthält zahlreiche Vollmuster zu den wichtigs-
ten und häufigsten familienrechtlichen Fällen. Zusätzliche Aus-
führungen zu den Kosten familienrechtlicher Gestaltungen und 
den steuerlichen Auswirkungen runden das Werk ab. 
In der Neuauflage wurden einige Rechtsgebiete neu bearbeitet, 
insbesondere das notarielle Kostenrecht oder Bereiche mit In-
ternationalen Bezügen. In anderen Bereichen nahm die Recht-
sprechung eine neue Richtung wie im Unterhaltsrecht oder zur 
Inhaltskontrolle von Eheverträgen.
Alle Muster aus dem Formularteil sowie alle Formulierungs-
vorschläge können nach einer Registrierung mit dem Freischalt-
code in die eigene Textverarbeitung übernommen werden.
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